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RS OGH 1950/9/27 1Ob524/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1950

Norm

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

Wird in der Klage lediglich ausgeführt, der Beklagte habe eine Sache bestellt und bisher nichts bezahlt, dabei aber die

Behauptung der Fälligkeit der eingeklagten Zahlung unterlassen, so ist die Klage als nicht schlüssig abzuweisen.
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